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Behind the Picture – Gesichter mit Geschichten

AS
YL

Asyl:
Anträge, Entscheidungen, 
Aufenthaltsstatus

In der Urfassung des Grundgesetzes von 1949 
hieß es ganz einfach: „Politisch Verfolgte ge-
nießen Asylrecht“ (Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GG-
Urfassung). Diese Bestimmung war eine Reak-
tion auf die politischen Verfolgungen unter dem 
nationalsozialistischen Regime und auf die Tat-
sache, dass aus Deutschland Vertriebene oder 
Gefl ohene nur aufgrund der Gewährung von 
Asyl in anderen Ländern überleben konnten.

Das Fluchtgeschehen der Jahre 2015/2016 
ist nicht ganz so einzigartig wie es Vielen er-
scheinen mag. Anfang der 1990er Jahre löste 
der Bürgerkrieg in und zwischen den Ländern 
des ehemaligen Jugoslawien Entwicklungen in 
ähnlicher Größenordnung aus. Menschen, die 
in diesen Ländern geboren wurden, stellen nach 
wie vor einen relevanten Anteil der in Deutsch-
land lebenden Migrant*innen – 264.000 sind 

inzwischen deutsche Staats-
bürger*innen.

Das Recht auf politisches Asyl 
wurde 1993 eingeschränkt, indem 
im Grundgesetz für die Mitglieds-
staaten der EU und für Staaten, 
die bestimmte Rechtsgrundsätze 
anerkennen („sichere Drittstaa-
ten“) festgestellt wurde, dass es 
dort keine politische Verfolgung 
geben kann. Außerdem ist nicht 
mehr das ursprüngliche Her-
kunftsland entscheidend, sondern 
die Verhältnisse in dem Land, aus 

dem jemand einreist - die Verantwortung wird 
also auf andere Länder verlagert. Angesichts il-
liberaler Entwicklungen in manchen später hin-
zugekommenen EU-Mitgliedsstaaten erscheint 
die verfassungsrechtliche Fiktion, wonach po-
litische Verfolgung in EU-Mitgliedsstaaten 
undenkbar ist, heute fragwürdig. Andererseits 
muss man auch feststellen, dass die Gewäh-
rung von Asyl ausschließlich wegen politischer 
Verfolgung den vielfältigen Gründen, die Men-
schen zum Verlassen ihrer Heimat zwingen kön-
nen, nicht ausreichend Rechnung trug. Inhalt 
des „Asylkompromisses“ von 1993 war auch die 
Einführung eines eigenständigen Schutzstatus 
für Kriegsfl üchtlinge.

Abstufungen des Schutzstatus

Obwohl wir nach wie vor von „Asyl“ sprechen 
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und obwohl es mehrere Gesetze gibt, die mit 
„Asyl“ beginnen, hat das politische Asyl im 
Sinne des Grundgesetzes mit einem jährlichen 
Anteil an den Entscheidungen über Asylanträge 
zwischen 0,3 und 1,8 Prozent heute eine völ-
lig untergeordnete Bedeutung. Die quantitativ 
bedeutsamste Kategorie ist heute die Aner-
kennung als Flüchtling im Sinne der Genfer 
Konvention von 1951. Diese setzt voraus, dass 
die betro� enen Menschen ihr Land aus begrün-
deter Furcht vor Verfolgung verlassen haben, 
die auch von anderen Akteuren als dem Staat 
ausgehen kann (beispielsweise von Milizen und 
Terrorgruppen) und nicht politisch motiviert 
sein muss, sondern auch wegen Rasse, Religi-
on, geschlechtlicher Identität usw. begründet 
sein kann. Subsidiärer Schutz wird gewährt, 
wenn zwar keine Verfolgung anerkannt wird, 
aber bei Rückkehr in das Herkunftsland ein 
ernsthafter Schaden für Leib und Leben z.B. 
aufgrund von Kriegsereignissen droht. Beim 
subsidiären Schutz ist die Möglichkeit des 
Familiennachzugs stark eingeschränkt. Den 
schwächsten Schutzstatus stellt das Abschieb-
ungsverbot dar, das u.a. festgestellt wird, wenn  

eine Abschiebung gegen die 
Europäische Menschen-
rechtskonvention verstoßen 
oder wenn eine schwerwie-
gende Erkrankung sich durch 
die Abschiebung wesentlich 
verschlechtern würde. Abge-
sehen vom Jahr 2016 führt 
weniger als die Hälfte der 
Entscheidungen zur Aner-
kennung eines Schutzstatus, 
wenn man die sogenannten 
„formellen Entscheidun-
gen“ in die Anteilsberech-

nung einbezieht. Zu dieser Kategorie gehört 
beispielsweise die Feststellung, dass nach den 
Dublin-Regeln ein anderer EU-Staat zustän-
dig ist, aber auch die Rücknahme des Antrags 
durch die antragstellende Person.

Die Veränderlichkeit des Ausgangs von Asylent-
scheidungen spiegelt nicht nur Veränderungen 
in der Herkunftsstruktur der Antragstellenden, 
sondern auch politische Erwägungen. Insbeson-
dere die 2016 erkennbare Verschiebung von der 
Anerkennung eines Flüchtlingsstatus auf ledig-
lich subsidiären Schutz war o� ensichtlich mit 
der Absicht verbunden, den Familiennachzug zu 
begrenzen.

Gesamtschutzquote

Der Anteil der Entscheidungen, die zu einer der 
vier Schutzkategorien führen, wird statistisch 
als „Gesamtschutzquote“ bezeichnet. Sie un-
terliegt im Zeitverlauf starken Veränderungen 
für jedes einzelne Herkunftsland sowie in der 
Summe der Entscheidungen.
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Bei der Gesamtzahl der Erstanträge auf Asyl lag 
2019 Syrien an erster, Afghanistan an vierter 
Stelle. Die Chancen auf einen Schutzstatus und 
die Zusammensetzung der Schutzquote nach 
Einzelkategorien unterscheiden sich jedoch ex-
trem, wie hier in Gegenüberstellung von Syrien 
und Afghanistan beispielhaft gezeigt wird. Die 

Schutzquote, die die Anträge aus einem Her-
kunftsland erreichen, hat Auswirkungen auf die 
Zuschreibung der sogenannten Bleibeperspek-
tive ( Dossier „Asylrechtliche und integrati-
onspolitische Ausgrenzungen“).

Duldung

Die Ablehnung des Asylantrags bedeutet nicht 
zwangsläufi g, dass die Betro� enen Deutschland 
verlassen müssen. Die sogenannte „Duldung“ 
bedeutet, dass die Abschiebung vorübergehend 
ausgesetzt wird. Anders als die oben beschrie-
benen Schutzkategorien begründet die Dul-
dung kein Aufenthaltsrecht. Die Betro� enen 
bleiben formalrechtlich ausreisepfl ichtig, aber 
die Ausreisepfl icht wird nicht durchgesetzt – sei 
es aus dringenden humanitären oder persönli-
chen Gründen, oder weil die Abschiebung nicht 
möglich ist, oder weil ein ö� entliches Interesse 
daran besteht, dass die Person einstweilen hier 
bleibt (insgesamt 11 Kategorien der Duldung). 
Anknüpfend an die Möglichkeit der Duldung 
aus dringenden persönlichen Gründen oder auf-
grund erheblicher ö� entlicher Interessen, wur-
den die Ausbildungs- und die Beschäftigungs-
duldung durch das „Asylpaket 2016“ eingeführt 
und durch das „Migrationspaket 2019“ erwei-
tert. Die Beschäftigungsduldung ist aber bisher 
beschränkt auf Ausländer*innen, die bis zum 1. 
August 2018 eingereist sind.

Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung füh-
ren zu Abhängigkeiten, weil mit Abbruch oder 
Beendigung der Ausbildung oder mit Verlust 
des Arbeitsplatzes der Grund für die Duldung 
entfällt. Bei der Ausbildungsduldung gilt eine 
Übergangszeit von sechs Monaten zur Suche 
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nach einem neuen Ausbildungsplatz oder (nach 
Abschluss der Ausbildung und Nichtübernah-
me) nach einem Arbeitsplatz; bei der Beschäf-
tigungsduldung werden lediglich nicht konkret 
defi nierte „kurzzeitige Unterbrechungen“ ak-
zeptiert, „die der Ausländer nicht zu vertreten 
hat“. Wer also seinen Arbeitsplatz unverschul-
det verliert, muss innerhalb kurzer Zeit der Aus-
länderbehörde einen neuen nachweisen oder 
gerät in akute Bedrohung durch Abschiebung. 
Selbst kündigen, um unzumutbaren Arbeitsbe-
dingungen zu entgehen, kann man nur, wenn 
man eine unmittelbar anschließende neue Be-
schäftigungsmöglichkeit hat.

Kategorien des Aufenthalts im Zusammenhang 
mit der Asylsuche

Nach den vom Statistischen Bundesamt ver-
ö� entlichten Daten des Ausländerzentralre-
gisters hielten sich am 31.12.2019 mehr als 1,1 
Mio. Ausländer*innen mit einem befristeten 
Aufenthaltstitel „aus völkerrechtlichen, hu-
manitären oder politischen Gründen“, also ei-
nem Schutzstatus im oben erläuterten Sinne in 
Deutschland auf. Gut 200.000 befanden sich 
im Status der Duldung, rund 260.000 besaßen 
eine Aufenthaltsgestattung, warteten also noch 
auf die Entscheidung über ihren Asylantrag. 
Die 850.000 Aufenthaltstitel aus familiären 
Gründen sind nicht eindeutig zuzuordnen, d.h. 
es handelt sich zwar zum Teil, aber nicht aus-
schließlich um Familienzusammenführungen 
von Gefl üchteten.

Mehr als 300.000 Personen befanden sich 
in einem Zustand ohne jeglichen Aufent-
haltsstatus. Ein Teil von ihnen sind abgelehnte 

Asylsuchende, die keine Duldung erhielten. In 
diese Kategorie fallen aber auch Personen, de-
ren aus anderen Gründen (z.B. Studium) be-
fristet erteilte Aufenthaltserlaubnis abgelaufen 
und nicht rechtzeitig erneuert oder durch einen 
anderen Aufenthaltstitel abgelöst worden ist. 
Wenn ein entsprechender Antrag gestellt, aber 
noch nicht entschieden wurde, ist der Aufent-
halt auch ohne Aufenthaltsstatus rechtmäßig, 
was durch die sogenannte Fiktionsbescheini-
gung nachgewiesen wird: Bescheinigt wird die 
„rechtliche Fiktion“, dass die abgelaufene Auf-
enthaltserlaubnis bis zur Entscheidung über den 
neuen Antrag weiter gilt.
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